
Hinweis: Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden. 

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften 

des § 33 StVZO zum Schleppen von Kraftfahrzeugen 
 

Firma:        Datum:       
 

Ansprechpartner 

/ Anrede: 

 Herr 

 Frau 
 Rückfragen unter: 

 

Vorname  

/ Name: 
             

Telefon: 

Fax: 

      

      
 

Straße:        Handy:       
 

PLZ und Ort:              E-Mail:       @       

 
 

An den 

Landkreis Wittmund 

Ordnungsamt 

26409  Wittmund  Tel. 04462 / 86 1223  Fax: 04462 / 86 41223  E-Mail: ilona.redler@lk.wittmund.de 
 

 

über die Gemeinde  Langeoog  Tel. Gemeinde Langeoog: 04972 / 693 123  Fax: 04972 / 693 116 
 

 Spiekeroog Tel. Gemeinde Spiekeroog: 04976 / 91 933 30  Fax: 04976 / 91 933 50 
 

Hiermit beantrage ich die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften des § 33 StVZO zum Schleppen 

von Kraftfahrzeugen für die nachstehenden Fahrzeuge: 
 

Art des Amtliches zulässiges tatsächli. Zahl der Achslasten in kg Größe des Fahrzeugs 

Fahrzeuges Kennzeichen Ges.Gew. Gewicht Achsen 1. Achse 2. Achse 3. Achse Länge Breite Höhe 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

 

 Anreisetag:       Abreisetag:       

Fahrtstrecke (bitte alle Straßen 

angeben, die auf der Insel 

befahren werden müssen):  

      

 

Art der Ladung:       

Gründe / Zweck der An- / Abreise:       

Adressat / Ziel:       
 

Kann die Ladung auf einen Hänger der Schifffahrt umgeladen werden bzw. ist eine Anreise direkt mit einem Hänger 

möglich?   ja   nein 
 

Falls nein:       Begründen Sie bitte ausführlich, warum ein Umladen/Hängertransport nicht möglich ist!! 
 

Begründung: 
      

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Ich verpflichte mich, alle an die Ausnahmegenehmigung geknüpften Bedingungen und Auflagen, die Sondervorschriften des § 33 Abs. 

2 StVZO sowie alle sonstigen Vorschriften zur Sicherheit des Straßenverkehrs genau zu beachten und alle nötigen Vorkehrungen so 

ausreichend zu treffen, daß Gefahren und Schädigungen für Dritte ausgeschlossen sind. Die Genehmigungsbehörde und der 

Straßenunterhaltungspflichtige werden aus allen sich etwa ergebenen Haftungsansprüchen in vollem Umfange freigestellt, es werden 

auch keine sonstigen Ansprüche geltend gemacht. Ich übernehme die Haftung aus allen etwaigen Folgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , den    

    Stempel u. eigenhändige Unterschrift des Antragstellers 
 

Hinweise: 

 Neben dieser Ausnahmegenehmigung ist bei der Gemeinde Langeoog/Spiekeroog eine Sondernutzungserlaubnis für die Benutzung 

der Inselstraßen zu beantragen. 


